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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Sylvia Flückiger (svp, AG) die Gleichstellung
von Hospizen mit Geburtshäusern im KVG. Dies würde nicht nur die «teuren
stationären Strukturen» entlasten, sondern dadurch könne auch ein Beitrag zur
Anerkennung der Arbeit in Hospizen geleistet und ein «konkretes Zeichen» für die
Palliative Care gesetzt werden. Momentan gebe es in der Schweiz rund elf solcher
Institutionen. Im Mai 2019 befasste sich die SGK-NR mit dem Geschäft. Mit 16 zu 4
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gab sie der parlamentarischen Initiative grünes Licht. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Nationalrat Rychen (svp, BE) versuchte mit seiner bereits unter dem Titel Spitex
erwähnten parlamentarischen Initiative auch zu erreichen, dass der Ausbau des
Leistungskatalogs im Bereich der Grundversicherung bis ins Jahr 2000 einem
Moratorium unterstellt wird. Davon wären vor allem neue Leistungserbringer betroffen,
insbesondere die nichtärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Deren
Zulassung zur sozialen Krankenversicherung war im Vorfeld der Abstimmung über das
neue KVG zwar nicht unbestritten, aber dennoch in Aussicht gestellt worden. Die
Aufnahme in den Katalog der Grundversicherung war dann in erster Linie an Querelen
unter den Berufsverbänden der Psychologen gescheitert. Auch dieser Punkt der
Initiative Rychen wurde vorläufig unterstützt und zu weiteren Abklärungen an die
Kommission zurückgegeben. Kurz darauf überwies der Nationalrat allerdings auch ein
Postulat Wiederkehr (ldu, ZH), welches den Bundesrat einlädt, rasch eine Verordnung zu
erlassen, die es gut qualifizierten Psychologinnen und Psychologen - und nur diesen -
ermöglicht, auf ärztliche Anordnung hin im Rahmen der Grundversicherung
psychotherapeutische Behandlungen in der eigenen Praxis durchzuführen (Po.
97.3356). 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Ende Januar befasste sich die SGK-NR mit der Volksinitiative «Für eine starke Pflege».
Nach Anhörungen des Initiativkomitees und einer ersten Aussprache kam sie
grossmehrheitlich zum Schluss, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf bestehe, ihr
eine Regelung auf Verfassungsstufe aber zu weit gehe. Daher ergriff sie mit 16 zu 5
Stimmen (bei 1 Enthaltung) eine Kommissionsinitiative, um einen indirekten
Gegenentwurf zu lancieren und somit das Anliegen auf Gesetzesstufe regeln zu können.
Wichtig sei der Kommission vor allem die eigenverantwortliche Erbringung von
Pflegeleistungen und die angemessene Abgeltung ebendieser, wie ihrer
Medienmitteilung zu entnehmen ist. Mitte Februar beschäftigte sich die SGK-NR mit
der Ausgestaltung des von ihr gewünschten indirekten Gegenentwurfs, wobei sie in
erster Linie bei der Anerkennung der Kompetenzen wie auch bei der Aus- und
Weiterbildung von Pflegefachpersonen ansetzen will. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.01.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Die SGK-SR stimmte ihrer Schwesterkommission im März 2019 bezüglich der
Ausarbeitung eines indirekten Gegenentwurfs zur Pflegeinitiative mit 10 zu 2 Stimmen
zu. Sie forderte jedoch, dass dadurch keine Mehrkosten entstünden und die Rolle der
Kantone berücksichtigt werde. 

Im April 2019 gab die SGK-NR die Eckwerte dieses indirekten Gegenvorschlages
bekannt. Zum einen soll der Bund die Anzahl Ausbildungsplätze festlegen dürfen, die
die Spitäler, Spitex-Organisationen und Altersheime Pflegefachleuten von
Fachhochschulen und höheren Fachschulen bereitstellen müssen. Zum anderen
müssen Bund und Kantone aber auch einen Teil der ungedeckten Kosten tragen. So
sollen zum Beispiel die Löhne angehender Pflegefachpersonen erhöht werden. Weiter
sollen Pflegefachleute mehr Kompetenzen erhalten und Grundpflegeleistungen ohne
Anweisung eines Arztes oder einer Ärztin durchführen dürfen, wobei die Kantone bei
überdurchschnittlichem Anstieg der Pflegekosten die Zulassung von Spitex-
Organisationen und Pflegefachpersonen unterbrechen dürfen sollen. Die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Versicherungen sollen weiterhin nicht auswählen können, mit wem sie
zusammenarbeiten. 
Anfang Mai 2019 beendete die SGK-NR ihre Beratungen und nahm den Vorentwurf «Für
eine Stärkung der Pflege – für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität» mit 17
zu 8 Stimmen an. Gemäss vertieften Kostenschätzungen der Verwaltung soll die
Ausbildungsoffensive des Bundes über acht Jahre hinweg CHF 502 Mio. kosten.
Verschiedene Minderheitsanträge würden die Gesamtkosten auf CHF 301 Mio.
respektive CHF 401 Mio. senken, je nachdem ob überhaupt individuelle
Ausbildungsbeiträge vorgesehen beziehungsweise auf angehende Pflegefachleute mit
Familienpflichten beschränkt sein sollen. Zudem wurde der Vorentwurf mit einem
Passus ergänzt, der es dem Bund ermöglichen soll, eine Abstufung seiner Beiträge an
die Kantone in Abhängigkeit der Zweckmässigkeit der ausgestalteten Massnahmen
vorzunehmen. 
Am 20. Mai 2019 eröffnete die Kommission die Vernehmlassung zu ihrem Entwurf. 4

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 5

Nachdem die SGK-NR die Ergebnisse der Vernehmlassung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative zur Kenntnis genommen hatte, unterbreitete sie
Mitte Oktober 2019 ihrem Rat den entsprechenden Gesetzesentwurf. Dabei stellte sie
folgende Massnahmen vor, wie dem Fachkräftemangel und der fehlenden Attraktivität
des Pflegeberufs begegnet werden könne: Zum einen sollen dem Pflegepersonal mehr
Kompetenzen zugestanden werden. So sollen Pflegefachfrauen und -männer nach
Vereinbarung mit den Versicherern gewisse Leistungen, die vom Bundesrat definiert
werden, selbständig ohne ärztliche Anordnung durchführen dürfen. Zum anderen sollen
Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen verpflichtet werden, Pflegefachleute
auszubilden. Dabei müssten die Kantone für mindestens einen Teil der ungedeckten
Kosten, die im Rahmen der praktischen Ausbildungsleistungen anfallen, aufkommen,
wobei sie vom Bund während acht Jahren unterstützt würden. Weiter sah die SGK-NR
eine Verpflichtung der Kantone vor, Personen die eine Pflegeausbildung an einer
Höheren Fachschule oder Fachhochschule absolvierten, während ihrer Ausbildung mit
finanziellen Beiträgen unter die Arme zu greifen. Auch hier solle der Bund den
Kantonen während acht Jahren mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Um das
Potential von Leuten auszuschöpfen, die nach altem Recht ein Pflegediplom erworben
hatten, und diesen den Zugang zu heutigen Aus- und Weiterbildungen zu eröffnen,
beabsichtigte die Kommission zudem, ein Anschlussangebot für diese Personengruppe
zu schaffen. Der Verpflichtungskredit, mit dem die SGK-NR die Ausbildungsoffensive
während den acht Jahren zu finanzieren plante, soll einen Umfang von maximal CHF
469 Mio. aufweisen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) wollte nicht auf die Vorlage
eintreten, da sie der Ansicht war, dass dadurch in einem Bereich hohe Kosten zu Lasten
des Bundes verursacht würden, der in die Zuständigkeit der Kantone und der Branche
falle. Ferner bestünde die Gefahr einer Mengenausweitung, wenn das
Pflegefachpersonal gewisse Leistungen ohne ärztliche Anordnung durchführen
könnte. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.10.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende November 2019 nahm der Bundesrat Stellung zum Bericht der SGK-NR bezüglich
des indirekten Gegenvorschlages zur Pflegeinitiative. Er erklärte, er sei prinzipiell
damit einverstanden, die Pflegeausbildung zu stärken. So sollten Lehrbetriebe zur
verstärkten Ausbildung von Pflegefachpersonen verpflichtet und dabei vom Bund und
den Kantonen unterstützt werden. Die Regierung stimmte der SGK-NR zu, dass
Pflegende in Ausbildung an einer Höheren Fachschule oder einer Fachhochschule
mittels Ausbildungsbeiträgen durch die Kantone finanziell unterstützt werden könnten,
wollte aber von einer diesbezüglichen Verpflichtung absehen und stattdessen auf
Freiwilligkeit seitens der Kantone setzen. Würden sich diese zu Ausbildungsbeiträgen
entschliessen, wäre der Bund jedoch bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Dadurch
erhoffte sich der Bundesrat unter anderem, mehr Menschen für die Ausbildung in der
Diplompflege motivieren zu können. Betreffend der Anschubfinanzierung sprach sich
der Bundesrat für CHF 369 Mio. aus, was CHF 100 Mio. weniger entspricht als der
Gegenvorschlag einplante. Darüber hinaus sollen weitere Massnahmen ergriffen
werden, um die Zahl der Ausbildungsabschlüsse an Höheren Fachschulen und
Fachhochschulen im Bereich der Pflege von 2'700 auf 4'300 pro Jahr zu steigern. Eine
ablehnende Haltung nahm die Regierung gegenüber der Forderung ein, dass
Pflegefachpersonen ihre Leistungen direkt mit den Krankenkassen abrechnen können
sollen. Dies hätte unerwünschte Mehrkosten für die OKP zur Folge, was dem Ziel des
Bundesrates, die Gesundheitskosten zu drosseln, zuwiderlaufe. Das EDI habe ferner
eine Änderung der KLV verabschiedet, um die Selbständigkeit der Pflegefachfrauen und
-männer zu stärken. Mit dieser Anpassung erfahre die Pflege eine Aufwertung und
gleichzeitig werde eine Anforderung der Initiative erfüllt, denn künftig könnte somit für
gewisse Leistungen der Pflegebedarf selbständig durch Pflegefachkräfte ermittelt und
durchgeführt werden, ohne dass auf eine ärztliche Beurteilung zurückgegriffen werden
müsste. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der
Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch
andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 8

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Nachgang an das „Visana-Debakel“ vom Vorjahr wollte Nationalrat Cavalli (sp, TI) mit
einer parlamentarischen Initiative erreichen, dass der Bund einem Krankenversicherer
die Bewilligung zur Durchführung der sozialen Krankenversicherung
gesamtschweizerisch entziehen kann, wenn er diese nicht in allen Kantonen anbietet.
Zudem sollte ein Versicherer nur in jenen Kantonen im Zusatzversicherungsgeschäft
tätig sein dürfen, in welchem er dies auch in der Grundversicherung ist. Der Initiant
begründete sein Ansinnen damit, eine „Rosinenpickerei“ à la Visana bedeute eine
Unterhöhlung des Solidaritätsprinzips und könne im Extremfall dazu führen, dass die
obligatorische Grundversicherung in einigen Kantonen von keinem Versicherer mehr
getragen wird. Die vorberatende Kommission wollte der Initiative mehrheitlich Folge
geben. Das Plenum übernahm aber die Ansicht der bürgerlichen
Kommissionsminderheit, wonach derartige Bestimmungen die Vertragsfreiheit
tangieren und letztlich eine Vermengung von Grund- und Zusatzversicherung bedeuten
würden, was vom Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des KVG klar abgelehnt worden sei.
Mit 71 zu 69 Stimmen wurde die Initiative knapp verworfen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.1999
MARIANNE BENTELI

Oppositionslos wurde eine parlamentarische Initiative Scheurer (lp, NE) angenommen,
welche verlangt, dass bei der Prämienfestsetzung für die Zusatzversicherung sowie im
Fall einer Vertragserneuerung beim gleichen Versicherer das Eintrittsalter in die
Versicherung berücksichtigt wird. Damit soll vermieden werden, dass Personen, die ein
bestimmtes Alter erreicht haben, kaum noch Zusatzversicherungen abschliessen
können. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
MARIANNE BENTELI

Die Zusatzversicherungen waren auch Gegenstand einer parlamentarischen Initiative
der grünen Berner Nationalrätin Teuscher. Sie forderte ein Verbot der Benachteiligung
der Frauen insbesondere bei der Prämiengestaltung in der Halbprivat- und
Privatversicherung. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission sprach sich dafür aus,
der Initiative Folge zu geben. Eine von Borer (svp, SO) angeführte Minderheit plädierte
hingegen für die strikte Beibehaltung der Freiheit der Versicherungen und der
Versicherten in diesem Bereich. Mit 78 zu 77 Stimmen bei drei Enthaltungen wurde die
Initiative äusserst knapp angenommen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative der Nationalrätin Menétrey-Savary (gp, VD) verlangte,
dass bei Arztkonsultationen von fremdsprachigen Patientinnen und Patienten die
Kosten für Dolmetscher von der öffentlichen Hand oder von der Grundversicherung zu
übernehmen sind. Die Kommission des Nationalrates hatte dies im Herbst 2007 zwar
noch befürwortet, änderte aber ihre Meinung wieder, nachdem die
Ständeratskommission zu einem anderen Schluss gekommen war. Sie empfahl mit 14 zu
8 Stimmen der Initiative keine Folge zu leisten, da das Anbieten von
Dolmetscherdiensten eine sozialpolitische Aufgabe sei und eine Verankerung dieses
Anspruchs im KVG zusätzliche Kosten zur Folge hätte. Eine Minderheit wies darauf hin,
dass das Verständnis zwischen Ärzten und Patienten eine der fundamentalen
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung sei. Dank diesen
Dolmetscherdiensten könne nicht nur die Qualität im Gesundheitswesen verbessert,
sondern auch Kosten gespart werden. Der Nationalrat folgte der Meinung der Mehrheit
seiner Kommission und lehnte die parlamentarische Initiative mit 56 zu 99 Stimmen
ab. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2008
LINDA ROHRER
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Eine parlamentarische Initiative der SGK des Nationalrates sah eine umfassendere
Lösung des Problems der Nichtbezahlung von fälligen Prämien und
Kostenbeteiligungen vor. Die Vorlage der Kommission verlangte im Wesentlichen, dass
die Kantone 85% der Forderungen übernehmen, für welche ein Verlustschein
ausgestellt wurde. Um künftig zu verhindern, dass diejenigen Versicherten, denen die
Prämienverbilligung direkt ausgerichtet wird, diese Gelder für andere Zwecke
einsetzen, sollten alle Kantone verpflichtet werden, die Prämienverbilligungen an die
Versicherer auszurichten. Im Nationalrat war das Eintreten auf die Vorlage unbestritten
und die Fraktionen waren sich einig, dass das Problem der Nichtzahlung von
Krankenkassenprämien und der Sistierung von Leistungen gelöst werden muss. Auch
der Bundesrat unterstützte die Fassung der Kommission. Ein Minderheitsantrag
Triponez (fdp, BE) forderte, dass die Versicherer die im Nachhinein bei den
Versicherten eingetriebenen Schulden vollständig für sich behalten können. Dies sollte
einen Anreiz für die Versicherer schaffen, die Schulden überhaupt einzutreiben. Der
Nationalrat nahm den Minderheitsantrag mit 101 zu 69 Stimmen an. Ein weiterer
Minderheitsantrag Bortoluzzi (svp, ZH) war ebenfalls erfolgreich und wurde mit 109 zu
58 Stimmen angenommen. Dieser Antrag schlug vor, dass Kantone Listen erstellen
können von Personen, die trotz Mahnung und Betreibung ihre Prämien nicht bezahlen.
Als Modell sollte dabei der Kanton Thurgau dienen, der diese Massnahme bereits mit
Erfolg praktiziere. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 165
zu 1 Stimme an. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2009
LINDA ROHRER

Auch der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein. Er folgte dem Antrag
seiner Kommission und hielt an der ursprünglichen Fassung der parlamentarischen
Initiative fest, wonach von den nachträglich beim Versicherten eingetriebenen Geldern
die Kassen 50% an die Kantone zurückzahlen müssen. In der Gesamtabstimmung hiess
der Ständerat die Vorlage einstimmig gut. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2009
LINDA ROHRER

Die im Vorjahr von National- und Ständerat behandelte parlamentarische Initiative der
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates über die
Nichtbezahlung von fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen hatte zwei Punkte übrig
gelassen, welche es in der Differenzbereinigung im Nationalrat zu diskutieren gab.
Einerseits handelte es sich dabei um die Verteilung der nachträglich eingetriebenen
Gelder. Die Mehrheit der Kommission empfahl hier dem Ständerat zu folgen, wonach
die Kassen die eingetriebenen Gelder mit den Kantonen zu teilen haben. Während die
SP, die Grünen sowie CVP, EVP und GLP dies unterstützten, sprach sich eine rechts-
bürgerliche Kommissionsminderheit dafür aus, an der Version des Nationalrates
festzuhalten, wonach die Kassen die nachträglich eingetriebenen Prämien für sich
behalten können. Die grosse Kammer folgte mit 87 zu 82 Stimmen knapp der
Kommissionsminderheit und damit dem Festhalten an der eigenen Position.
Andererseits musste der Nationalrat die Frage der Liste von säumigen Zahlern und dem
möglichen Leistungsaufschub diskutieren. Eine Kommissionsmehrheit verlangte, auf die
generelle Einführung des sogenannten Thurgauer-Modells zu verzichten. Dieses Modell
sieht vor, dass Kantone eine Liste von Personen erstellen können, die trotz Mahnung
und Betreibung ihre Prämien nicht bezahlen. Eine Kommissionsminderheit schlug vor,
der Fassung des Ständerates zu folgen. Gegen den Willen der Ratslinken und des
Bundesrates folgte der Nationalrat in dieser Sache dem Ständerat mit 107 zu 68
Stimmen. Damit stimmte auch die grosse Kammer einer allgemeinen Einführung der
Thurgauer Praxis zu, allerdings mit der vom Ständerat zuvor festgelegten Einschränkung,
dass bei den Listen der säumigen Zahler die Kantone alleine bestimmen können, welche
Schuldner sie auf diese Liste nehmen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Bei der weiteren Differenzbereingung im Ständerat gaben nochmals das Mahnverfahren
und die Verteilung der nachträglich eingetriebenen Gelder zu reden. Entgegen der
Kommissionsmehrheit folgte der Ständerat in der Frage des Mahnverfahrens mit 17 zu 15
Stimmen dem Nationalrat, der zwar einen weiteren Mahnschritt vorsah, aber der
aktuellen in einer Verordnung formulierten Praxis entsprach. Ohne Diskussion hielt die
kleine Kammer an ihrem Beschluss fest, dass die nachträglich eingetriebenen Gelder zu
50% an die Kantone gehen sollen. Dem schloss sich schliesslich der Nationalrat ohne
weitere Diskussion an. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER
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In der Schlussabstimmung nahmen beide Räte die parlamentarische Initiative und
damit die Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung einstimmig an.
Der Nationalrat tat dies mit 193 zu 0 Stimmen, der Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2010
LUZIUS MEYER

Auch eine parlamentarische Initiative Steiert (sp, FR) lehnte die grosse Kammer mit 120
zu 62 Stimmen ab. Die Initiative hätte verlangt, dass Rechnungen von Versicherten, die
ihre Grundversicherung und ihre Zusatzversicherungen bei zwei verschiedenen
Versicherern abgeschlossen haben, über den Zusatzversicherer ausgeführt werden
sollen. Der Initiant begründete seinen Vorstoss vor allem mit
Abgrenzungsschwierigkeiten, welche entstünden, wenn Rechnungen über zwei
Versicherer abgewickelt werden müssten. Die Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates hatte mit 10 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen
entschieden, der Initiative keine Folge zu geben. Eine links-grüne Minderheit hatte
argumentiert, dass mit der Initiative die Abrechnungen für Versicherte und
Leistungserbringer vereinfacht würden. Die Mehrheit der Kommission sprach sich
jedoch dagegen aus, die Krankenpflegeversicherung mit den Zusatzversicherungen zu
vermischen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2010
LUZIUS MEYER

Les chambres ont traité une initiative parlementaire de la CSSSP-CN visant à modifier la
LAMal afin d’accorder des compétences supplémentaires au Conseil fédéral dans la
tarification des prestations si les parties usuellement en charge de la fixation des prix
n’arrivent pas à s’entendre. Cette mesure fait suite au constat des nombreux blocages
des négociations dans la mise à jour des tarifs, alors que certaines structures tarifaires
ne correspondent plus aux exigences de la LAMal. Lors des discussions de commission,
la CSSP-CN a adopté par 11 voix contre 10 l’introduction d’une disposition obligeant les
fournisseurs de prestations à transmettre aux assureurs les données des patients sous
forme codée. Au Conseil national, une minorité Schenker (ps, BS) s’y opposant en raison
de l’atteinte à la protection des données a été rejetée par 103 voix contre 64, seule la
gauche l’ayant soutenue. La disposition a eu un écho particulièrement fort dans les
médias, les préposés cantonaux à la protection des données, H+ et la FMH se sont
inquiétés d’une attaque contre le secret médical. Au vote d’ensemble, les députés ont
adopté la loi par 159 voix contre 5. Au Conseil des Etats, les sénateurs ont rejeté par 17
voix contre 13, une minorité Maury Pasquier (ps, GE) recommandant de supprimer la
disposition obligeant le transfert systématique de données pour des raisons de
protection de la personnalité. Au vote sur l’ensemble, les sénateurs ont adopté le projet
par 17 voix contre 1 et 8 abstentions. Lors d’une procédure d’élimination des
divergences, le Conseil national a maintenu sa position relative à une divergence
minime à laquelle le Conseil des Etats s’est finalement rallié. Au vote final, la chambre
basse a adopté la loi par 159 voix contre 1 et la chambre haute par 34 voix contre 1.
L’organisation alémanique de protection des patients, Patienten.ch, a lancé le
référendum contre la loi. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nach verschiedenen Verhandlungen mit Bundesrat Berset verzichteten die
Ärzteverbände, der Spitalverband H+ sowie der Verband Patienten.ch auf das im
Vorjahr angekündigte Referendum gegen die Revision des KVG bezüglich der
subsidiären Kompetenz des Bundesrates beim Tarmed und der Übermittlung von
Patientendaten. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2012
FLAVIA CARONI

Die SGK der beiden Räte gaben einer parlamentarischen Initiative Maury Pasquier (sp,
GE) Folge, welche eine Gleichbehandlung der Versicherungsnehmerinnen bezüglich
Kostenübernahme bei Mutterschaft fordert. Während nach bisheriger Rechtslage die
Versicherten bei problemlosen Schwangerschaften und Geburten von einer
Kostenbeteiligung befreit waren, galten Komplikationen als Krankheiten und wurden
entsprechend verrechnet. Die Initiative fordert eine Ausdehnung der Kostenbefreiung
auf alle mit einer Schwangerschaft und Geburt verbundenen Behandlungen. Zwar war
eine diesbezügliche Änderung in der Managed Care-Vorlage enthalten gewesen, nach
deren Ablehnung sollte aber eine eigenständige Lösung angestrebt werden. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2012
FLAVIA CARONI
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Die Räte behandelten eine parlamentarische Initiative Maury Pasquier (sp, GE) zur
Gleichbehandlung der Versicherungsnehmerinnen bezüglich Kostenübernahme bei
Mutterschaft, der die Kommissionen im Vorjahr Folge gegeben hatten. Zukünftig, so die
Forderung, sollen auch Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt ohne
Selbstbehalt von den Kassen übernommen werden. Im Ständerat war dies gänzlich
unumstritten. Im Nationalrat regte sich Widerstand vonseiten der SVP-Fraktion, welche
betonte, es handle sich um eine Ausweitung der Leistungspflicht im KVG, deren Kosten
unklar seien. Alle anderen Fraktionen sprachen sich jedoch geschlossen für die
Initiative aus, deren Kosten bei maximal rund CHF 30 Mio. pro Jahr lägen. Entsprechend
klar war das Ergebnis von 132 zu 22 Stimmen bei 13 Enthaltungen. Mit jeweils sehr
ähnlichen Stimmenverhältnissen wie bei der Beratung passierte die Initiative auch die
Schlussabstimmung problemlos. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
FLAVIA CARONI

Im Januar bzw. April 2014 gaben die Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrats und Ständerats einer parlamentarischen Initiative Kessler
(glp, SG) Folge, welche die Risikoselektion von Patienten mit teuren Medikamenten
durch die Krankenkassen unterbinden will. Der Vorstoss will bei der Abrechnung von
Leistungen das System des Tiers payant, das bereits für stationäre Behandlungen gilt,
auf den Bezug von Medikamenten ausweiten. Gemäss diesem System schulden die
Versicherungsunternehmen den Leistungserbringenden die Vergütung direkt. Im
Gegensatz dazu schulden beim System des Tiers garant, das grundsätzlich bei allen
übrigen Leistungen gilt, die Patientinnen und Patienten den Leistungserbringern die
Vergütung, die sie anschliessend von den Versicherern zurückfordern können. Derzeit
sind für Medikamente beide Systeme erlaubt; eine Minderheit der Kassen macht vom
Recht auf das System des Tiers garant Gebrauch. Gerade bei teuren Präparaten wie
Krebsmedikamenten, welche monatlich vierstellige Summen kosten können, sei es den
Versicherten oft jedoch nicht möglich, die hohen Beträge vorzuschiessen. Um nicht auf
das Entgegenkommen der Apotheken angewiesen zu sein, die die Medikamente teils auf
Kredit abgeben, würden viele chronisch Kranke zu einer Kasse mit dem
Abrechnungssystem des Tiers payant wechseln, so die Begründung des Anliegens. Die
Kassen erreichten dadurch mit dem System des Tiers garant eine für sie positive
Risikoselektion, weil teure Patientinnen und Patienten freiwillig abwanderten. Ohne
gesetzliche Massnahmen sei eine weitere Ausbreitung des System des Tiers garant für
Medikamente in der Kassenlandschaft zu befürchten. Apothekenvertreter äusserten
sich kritisch zum Anliegen: Zwar halte man den Tiers payant für das
patientenfreundlichere System, man habe aber ein Interesse daran, diesen auf
Verhandlungsbasis mit den Versicherern zu vereinbaren. Vertreter der Ärzteschaft
betonten, bei ambulanten Leistungen solle am derzeit üblichen System des Tiers garant
festgehalten werden. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2014
FLAVIA CARONI

In der Sommersession 2016 beschloss der Nationalrat für die parlamentarische Initiative
Kessler (glp, SG) über die Risikoselektion von Patienten mit teuren Medikamenten eine
Fristverlängerung bis zur Sommersession 2018. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
FLAVIA CARONI

Im Mai 2018 diskutierte die SGK-NR erneut über die parlamentarische Initiative Kessler
(glp, SG), mit deren Hilfe die Risikoselektion durch die Krankenkassen von Patienten
mit teuren Medikamenten unterbunden werden soll. Seit der Verlängerung der
Behandlungsfrist 2016 war der Risikoausgleich in zwei Schritten verfeinert worden: Seit
Anfang 2017 wird auch der Indikator «Arzneimittelkosten im Vorjahr» – sofern diese
CHF 5'000 übersteigen – zur Errechnung des Krankheitsrisikos miteinbezogen. Dadurch
sank die durchschnittliche Abweichung der Prämien von der regionalen oder
kantonalen Durchschnittsprämie von CHF 25 auf CHF 20 im Monat. Per Anfang 2020
wird dieser Indikator durch den Indikator «Pharmazeutische Kostengruppen (PCG)»
ersetzt, welcher für die Behandlung besonders kostenintensiver Krankheitsbilder
eingesetzte Arzneimittel umfasst. Um die Auswirkungen dieser Massnahmen
beobachten zu können, beantragte die SGK-NR eine weitere Verlängerung der
Behandlungsfrist um zwei Jahre. Stillschweigend stimmte die grosse Kammer der
Verlängerung zu. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Das Burnoutsyndrom als Berufskrankheit im Sinne des UVG anerkennen lassen, wollte
Mathias Reynard (sp, VS) im März 2018 mit einer parlamentarischen Initiative. Die
Umbrüche in der Arbeitswelt gingen insbesondere zulasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und führten zu steigenden psychischen Belastungen – so sei auch eine
Zunahme und Verschlimmerung der Burnoutfälle zu beobachten, erklärte der Initiant.
Da das KVG Burnout nur als Depression erfasse, würden zahlreiche Fälle nicht
übernommen. Eine Anerkennung als Berufskrankheit würde die Vorbeugung und die
Behandlung der Krankheit sowie die Wiedereingliederung der Patientinnen und
Patienten erleichtern. 
Die SGK-NR entschied sich mit 17 zu 7 Stimmen, kein Folgegeben zu empfehlen. So gebe
es weder in der Forschung noch in der Praxis eine klare Definition von «Burnout», auch
das Tarmed kenne keine entsprechende Position. Zudem würden Burnouts durch
verschiedene Faktoren gleichzeitig verursacht, ihre Ursache könne kausal nicht
eindeutig auf die Arbeitsbelastung zurückgeführt werden. 
Mit 113 zu 54 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat in der
Sommersession 2019 gegen den Minderheitsantrag Feri (sp, AG) und somit gegen
Folgegeben aus. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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